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Anpassung Abfallgebühren 

Gemäss Art. 45 der kantonalen Gemeindeverordnung gibt der Gemeinderat Kaufdorf bekannt, dass er 
an seiner Sitzung vom 1. Februar 2022 aufgrund der Rechnungsabschlüsse 2019, 2020 und 2021 und 
der Prognosen aus der Finanzplanung die folgenden Abfallgebühren angepasst hat: 

 jährliche Grundgebühr von bisher CHF 102.30 erhöht auf den 1. April 2022 auf neu CHF 150.00 
pro Haushaltung (wird dann auf den 1. April 2023 voraussichtlich wieder auf CHF 110.00 ge-
senkt werden) 

 Grünabfuhr-Jahresmarke für 140 l-Grüncontainer von bisher CHF 70.00 erhöht per sofort auf 
neu CHF 120.00 

 Grünabfuhr-Jahresmarke für 240 l-Grüncontainer von bisher CHF 140.00 erhöht per sofort auf 
neu CHF 190.00 

 Grünabfuhr-Jahresmarke für 800 l-Grüncontainer von bisher CHF 380.00 erhöht per sofort auf 
neu CHF 490.00 

Die übrigen Kehrichtgebühren bleiben unverändert. Die Mehrwertsteuer von 7.7 % ist in den Abfall-
gebühren eingeschlossen. 

 

Die Grünabfuhr-Jahresmarken können ab dem kommenden Montag, 14. Februar 2022, bei der Ge-
meindeverwaltung und bei der Metzgerei Anderegg erworben werden. 
 
Die Schlussrechnungen für die Abfallgrundgebühr für das Rechnungsjahr vom 1. April 2021 bis 31. 
März 2022, welche im April 2022 durch die Gemeindeverwaltung versandt werden, werden noch auf 
dem bisherigen Grundgebührenansatz von CHF 102.30 pro Haushaltung basieren. 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Gemeinderatsbeschluss kann gemäss Art. 60 ff des kantonalen Verwaltungsrechtspfle-
gegesetzes innerhalb von 30 Tagen seit deren Publikation beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. 
Die Beschwerde ist mindestens im Doppel einzureichen und muss einen Antrag, die Angabe von Tat-
sachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie die Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 

Sämtliche Reglemente und Verordnungen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen und auch im 
Internet unter www.kaufdorf.ch eingesehen werden. 
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